
Beschlussvorschlag 

(1) Die Verbandsversammlung beschließt die in der Synopse der Behandlung der Anregungen 
zu diesem Plankapitel dargestellten und in der vorliegenden Sitzungsvorlage sowie der Sitzung 
der Verbandsversammlung zusammenfassend erläuterten Abwägungsvorschläge.  
(2) Die Verbandsversammlung beauftragt die Verbandsverwaltung, das beim Regierungspräsi-
dium Tübingen beantragte Verfahren auf Zielabweichung von den Plansätzen 3.3.6 (Z) und 
3.1.9 (Z) des Landesentwicklungsplans 2002 gemäß § 24 LplG für die Standorte Friedrichsha-
fen (Hirschlatt), Kißlegg-Waltershofen (IKOWA), Leutkirch i.A. (Riedlings) und Pfullendorf (Wat-
tenreute) konstruktiv zu begleiten. 

Verbandsversammlung am 25. Juni 2021 

- öffentlich - 

Vorlage zu TOP 2.3 

Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben 
Regionale Siedlungsstruktur (Kap. 2) unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte 
"Bevölkerungsprognose, Flächenbedarf" 

- Raumkategorien (Kap. 2.1) 
- Zentrale Orte und Verflechtungsbereiche (Kap. 2.2) 
-  Entwicklungsachsen (Kap. 2.3) 
- Siedlungsentwicklung (Kap. 2.4) 
- Schwerpunkte des Wohnungsbaus (Kap. 2.5) 
- Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (Kap. 2.6) 
- Schwerpunkte für Einzelhandelsgroßprojekte (Kap. 2.7) 

Behandlung der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 10 Abs. 1 ROG (alt)  
i.V.m. § 12 Abs. 2 und 3 LplG abgegebenen Stellungnahmen 

- Beschluss 

  

Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben  
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1 Vorbemerkung 

Zu Kapitel 2 „Regionale Siedlungsstruktur“ der Regionalplan-Fortschreibung wurden auch im 
Rahmen des zweiten Anhörungsverfahrens eine Vielzahl von Anregungen vorgebracht. Diese 
führten neben wenigen redaktionellen Änderungen an Plansätzen und der Strukturkarte insbe-
sondere zu einer Überarbeitung von Teilen der Begründung und des Umweltberichts. Der aktu-
alisierte Entwurf der Regionalplan-Fortschreibung ist Teil der Sitzungsunterlagen. Darüber hin-
aus wurden eine Synopse der Anregungen mit Abwägungsvorschlägen sowie die gesamten 
eingegangenen Stellungnahmen den Gremiumsmitgliedern über die Homepage des Regional-
verbandes zugänglich gemacht. 

Wesentliche Kernthemen der Stellungnahmen zur Regionalen Siedlungsstruktur werden in den 
nachfolgenden Abschnitten des Vorberichts aufgegriffen und gebündelt dargestellt. Dies betrifft 
insbesondere die Themen „Bevölkerungsvorausrechnung und Wohnbauflächenbedarf“ sowie 
„Flächeninanspruchnahme zur Siedlungsentwicklung“ (Abschnitte 2 und 3). Darüber hinaus 
werden weitere relevante Aspekte zu einzelnen Schwerpunkten für Industrie und Gewerbe, zum 
Einzelhandel sowie zu den redaktionellen Änderungen der Plansätze und Strukturkarte in den 
Abschnitten 4-7 behandelt.  

Mit Schreiben vom 9. Juni 2021 hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (MLW, 
Oberste Raumordnungsbehörde) seine Stellungnahme zum Planentwurf zur Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans vom Herbst 2020 abgegeben (Zustellung am 09.06.2021, 17:08 Uhr). 
Aufgrund des späten Eingangs des Schreibens, konnten die Anregungen des MLW nicht mehr 
in den Regionalplanentwurf und die Synopse der Anregungen eingearbeitet werden. Die Be-
handlung der Anregungen des MLW sind stattdessen Anlage 2 dieser Sitzungsvorlage zu ent-
nehmen.  

2 Bevölkerungsvorausrechnung und Wohnbauflächenbedarf 

In den eingegangenen Stellungnahmen werden häufig die in der Regionalplan-Fortschreibung 
angewandten Zahlen zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in Frage gestellt, insbeson-
dere da diese Werte über denen der aktuellen Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen 
Landesamtes liegen. Auch die daraus abgeleiteten regionsspezifischen Zuschläge zur Berech-
nung des Wohnbauflächenbedarfs und die Bedarfswerte insgesamt (PS 2.4.1) werden vielfach 
als zu hoch, teilweise auch als zu gering angesehen. 

Der von der Verbandsverwaltung angewandten Methodik liegt ein sich über mehrere Jahre er-
streckender Entscheidungsprozess mit mehrfachen Gremienbeschlüssen zugrunde. In der Sit-
zung des Planungsausschusses am 13.04.2016 wurde der Beschluss gefasst, für die Abschät-
zung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung im Rahmen der Regionalplan-Fortschreibung 
die Hauptvariante der regionalisierten Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landes-
amts Baden-Württemberg als Orientierungswert zu nutzen. Ein wesentlicher Grund für die Nut-
zung der amtlichen Zahlen war das Vorliegen von Prognosewerten auf Gemeindeebene, die un-
ter anderem die Ermittlung der regionsspezifischen Zuschläge und die Abschätzung der Ent-
wicklung auf kommunaler Ebene ermöglichen. Grundlage des Beschluss aus dem Jahr 2016 
war die Prognose für den Zeitraum 2014 - 2035, die als entscheidungsrelevanten Aspekt einen 
gemeindespezifischen Entwicklungskorridor umfasste, der im Wesentlichen die Unsicherheiten 
im Wanderungsgeschehen abbildete. Dieser Entwicklungskorridor ließ „genügend Spielraum, 
um z.B. einen zusätzlichen Bedarf durch örtliche und regional bedingte Besonderheiten zu be-
gründen. Insbesondere in Gemeinden mit Wohnungsbauschwerpunkten und Siedlungsberei-
chen ist mit zusätzlichen Wanderungsgewinnen zu rechnen.“ (Zitat aus der  Sitzungsvorlage 
zum Planungsausschuss vom 5. April 2017). Der vom Regionalverband prognostizierte Bevöl-
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kerungszuwachs von 29.000 Personen bis 2035 liegt im oberen Bereich des damaligen Ent-
wicklungskorridors1. Dieser Wert wurde unter Berücksichtigung der Bevölkerungsvorausrech-
nung des Statistischen Landesamts BW (Basisjahr 2012, Hauptvariante) für die Region Boden-
see-Oberschwaben festgelegt. Der reale Bevölkerungszuwachs in den Jahren 2012 – 2018 
(25.845 Personen) hat den damaligen Prognosewert für 2018 (Zuwachs: 11.708) um mehr als 
das Doppelte übertroffen. 

Durch den Wegfall des Entwicklungskorridors beim Übergang zur aktuellen Bevölkerungsvo-
rausrechnung des Statistischen Landesamts (Zeitraum 2017 - 2035) ist die Möglichkeit, regio-
nale Besonderheiten im Rahmen der Prognoseunsicherheit zu berücksichtigen entfallen. Daher 
wurden zur Begründung der gegenüber der neuen Hauptvariante des Statistischen Landesamts 
erhöhten Prognosewerte ergänzend andere Bevölkerungsvorausrechnungen herangezogen 
(Prognos2, BBSR3). Die im Rahmen der Wohnraumallianz der Landesregierung genutzte Prog-
nos-Studie (Hauptvariante) geht im Zeitraum 2015 - 2040 von einem Zuwachs in der Region 
von ca. 41.000 - 43.000 Personen4, die BBSR-Prognose im Zeitraum 2017 - 2040 von einer Zu-
nahme von ca. 27.000 - 29.000 Personen aus5. Der vom Regionalverband prognostizierte Zu-
wachs von 29.000 Personen bis zum Jahr 2035 liegt auch unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Prognosezeiträume im Bereich dieser Zahlen.  

Bezüglich der Prognosezeiträume ist zu berücksichtigen, dass der derzeit verbindliche Regio-
nalplan aus dem Jahr 1996 bereits eine Laufzeit von 25 Jahren aufweist. Das im Regionalplan-
Fortschreibungsentwurf angewandte Zieljahr 2035 ist der Tatsache geschuldet, dass die regio-
nalisierte Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts nicht weiter in die Zu-
kunft reicht. Da von einer längeren Laufzeit des Regionalplans auszugehen ist (15-20 Jahre), 
sind eher die Prognosewerte bis zum Jahr 2040 relevant. 

Aussagekräftig ist darüber hinaus die Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung in den vergan-
genen Jahren. In den letzten 8 Jahren, vom Zensus 2011 bis zu den aktuell vorliegenden Zah-
len (2019), ist die Bevölkerung in der Region Bodensee-Oberschwaben, um ca. 32.000 Perso-
nen gewachsen6. Bei einer linearen Fortsetzung dieser Entwicklung würde der Bevölkerungszu-
wachs bis 2035 bei ca. 63.000 Personen liegen. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Sachverhalte erscheinen sowohl die Bevölkerungs-
prognosewerte als auch die daraus abgeleiteten Wohnbauflächenbedarfe planerisch gut be-
gründet. Zur Erläuterung der Vorgehensweise bei der Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs 
auf regionaler Ebene und der darauf aufbauenden Anwendung der Plansätze auf kommunaler 
Ebene wurde die Begründung zu PS 2.4.1 im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit überar-
beitet. Dies schließt auch die Erläuterung der Plansätze zur Mindest-Bruttowohndichtewerte 
und ihre Handhabung in der Praxis ein. 

                                                
1 Der Entwicklungskorridor für die Region wurde aus den gemeindebezogenen Korridoren berechnet. 
2 Prognos AG (2017): Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg, Studie im Rahmen der Wohnraumallianz, Endbe-
richt, Stuttgart. 
3 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (2021): Raumordnungsprognose 2040, BBSR-Analysen 
KOMPAKT 03/2021. 
4 Landeswerte wurden anhand der Bevölkerungsanteile auf die Region übertragen. 
5 Die Spanne des Bevölkerungszuwachses ist darin begründet, dass entweder nur die Prognose zugrunde gelegt 
wird oder die reale Entwicklung vom Prognosebeginn bis heute (Bevölkerungszahlen des Statistischen Landesamts 
zum 31.12.2019) in die Berechnung einfließt. 
6 vgl. Statistisches Landesamt BW, Regionaldatenbank, Stand: Mai 2021. 



 4 

3 Flächeninanspruchnahme zur Siedlungsentwicklung 

Zum Thema Flächeninanspruchnahme wurden vielfältige Anregungen mit z.T. gegensätzlichen 
Sichtweisen vorgebracht. Einerseits wird die Inanspruchnahme von Flächen für die geplante 
Siedlungsentwicklung als deutlich zu hoch angesehen, v.a. um die Ziele der Bundesregierung 
im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen (30 ha – Ziel), andererseits 
gibt es Bedenken, dass durch einige Plansätze in Kapitel 2.4 – 2.6 die kommunalen Spielräume 
zur zukünftigen Siedlungsentwicklung eingeschränkt werden und die Flächenansätze, insbe-
sondere im Bodenseekreis zu niedrig angesetzt sind. 

Zu den Bedenken einer zu hohen Flächeninanspruchnahme für die geplante Siedlungsentwick-
lung durch Festlegungen des Regionalplans: Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 und 6 LplG sind im Regi-
onalplan Schwerpunkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen festzulegen, soweit es für die Entwicklung und Ordnung der räum-
lichen Struktur der Region erforderlich ist. Sowohl die Notwendigkeit der Festlegungen, als auch 
die in der Laufzeit des Regionalplans prognostizierte Flächenbedarfe sind im Regionalplanent-
wurf dokumentiert. Auf eine möglichst sparsame Flächeninanspruchnahme wird durch eine Viel-
zahl von Plansätzen des Regionalplanentwurfs hingewirkt, beispielsweise durch die Ziele zur 
Mindest-Bruttowohndichte, die im Verdichtungsraum der Region über den Landeswerten liegen, 
zur Nutzung vorhandener und verfügbarer Flächenpotenziale vor der Inanspruchnahme zusätz-
licher Außenbereichsflächen und zur hochwertigen und intensiven Geländenutzung. Die Vorge-
hensweise entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben einer bedarfsgerechten Siedlungsent-
wicklung.  

Bei der Flächeninanspruchnahme ist zudem zwischen der regionalen und kommunalen Ebene 
sowie zwischen der Bindungswirkung von Zielen, Grundsätzen und nachrichtlichen Übernah-
men des Regionalplans zu unterscheiden. Die in PS 2.4.1 genannten Flächenbedarfe (Wohnen: 
1.000 ha, Industrie / Gewerbe: 1.200 ha) und die Zuschläge auf Bevölkerungsprognosewerte 
sind als Grundsatz festgelegt, d.h. sie unterliegen der Abwägung, z.B. wenn sich die Gegeben-
heiten im Lauf der Zeit ändern sollten. Als raumordnerisches Ziel festgelegt sind dagegen die 
Flächen für die Schwerpunkte des Wohnungsbaus (ca. 320 ha, davon ca. 60 ha Innenentwick-
lung oder Arrondierung) sowie für Industrie und Gewerbe (ca. 800 ha, davon ca. 70 ha Konver-
sionsflächen), in der Summe also ca. 1.120 ha. Da von diesen 1.120 ha bereits ca. 300 ha bau-
planungsrechtlich gesichert sind, werden durch regionalplanerische Festlegungen ca. 820 ha 
für Wohn- und Gewerbezwecke neu überplant.  

Planungsrelevant sind darüber hinaus weitere, außerhalb der regionalbedeutsamen Schwer-
punkte liegende, bauplanungsrechtlich gesicherten Bauflächenpotenziale (Wohnen: ca. 700 ha, 
Industrie / Gewerbe: ca. 400 ha, siehe Begründung zu PS 2.4.1). Über die regionalen und kom-
munalen Potenziale werden somit regionsweit betrachtet die Bedarfe für Wohn- und Gewerbe-
flächen bis zum Jahr 2035 voraussichtlich abgedeckt. In Teilräumen, v.a. in Gemeinden ohne 
regionalbedeutsame Schwerpunkte des Wohnungsbaus und für Industrie / Gewerbe können 
sich weitere, über die regional und kommunal vorhandenen und verfügbaren Potenziale hinaus-
gehenden, Bedarfe ergeben, für die im Rahmen der Flächennutzungsplanung entsprechende 
Nachweise zu erbringen sind.  

Im Zusammenspiel zwischen der regionalen und der kommunalen Planung bedeutet das An-
passungsgebot der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) nicht, dass 
die gesamten Flächen der regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus und für In-
dustrie / Gewerbe als kommunale Festlegungen in die Flächennutzungspläne zu übernehmen 
sind. Vielmehr besteht die Möglichkeit – unter Berücksichtigung des örtlichen Flächenbedarfs 
zum Zeitpunkt des bauleitplanerischen Verfahrens – nur Teilflächen des regionalen Vorrangge-
biets als kommunale Wohnbau- / Gewerbeflächen in den Flächennutzungsplan zu übernehmen 
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und die restlichen Flächen des Vorranggebiets gemäß § 5 Abs. 4 Bau GB als nachrichtliche 
Übernahme aus dem Regionalplan im Flächennutzungsplan darzustellen. Durch diese zeitlich 
gestaffelte Überführung der regionalen Vorrangflächen in die bauleitplanerische Umsetzung 
würde eine schrittweise Überprüfung der im Regionalplan prognostizierten mit der tatsächlichen 
Entwicklung ermöglicht. Die Festlegung der regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus und für Industrie / Gewerbe bedeutet somit nicht, dass diese Flächen tatsächlich 
auch bebaut werden. Diese Entscheidung wird weiterhin auf der kommunalen Planungsebene 
getroffen. 

Bezüglich der Flächeninanspruchnahme für Wohnbauflächen im Rahmen des vereinfachten 
Verfahrens kann die Regionalplanung die Bundesgesetzgebung (insbesondere § 13 b BauGB) 
nicht außer Kraft setzen. Allerdings gelten auch für 13b-Flächen die Plansätze des Regional-
plans, beispielsweise hinsichtlich der Einwohnerdichte oder des Wohnbauflächenbedarfs in Ver-
bindung mit der  Flächeninanspruchnahme im Außenbereich. 

Zum nicht normierten 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung7 gibt es keine rechtliche Regelung, 
wie der bundesweite Mittelwert – unter Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten (z.B. 
Wachstums- / Schrumpfungseffekte) – auf kleinere räumliche Einheiten (Länder, Regionen, Ge-
meinden etc.) übertragen werden soll. Eine Umrechnung auf die Wachstumsregion Bodensee-
Oberschwaben anhand der aktuellen Bevölkerungszahlen würde beispielsweise dazu beitra-
gen, das Problem des Wohnraummangels deutlich zu verschärfen. 

Die im Umweltbericht für Verkehrsflächen prognostizierte Flächeninanspruchnahme (300 ha bis 
2035) beruht auf einer Abschätzung auf Basis der Projekte des vordringlichen Bedarfs des Bun-
desverkehrswegeplans 2030. Hierbei handelt es sich um nachrichtlich übernommene Festle-
gungen der Fachverwaltungen und nicht um eigene Festlegungen des Regionalplans. 

Neben den genannten Bedenken hinsichtlich einer zu hohen Flächeninanspruchnahme werden 
auf der anderen Seite mögliche Einschränkungen der Kommunalen Planungshoheit bei der zu-
künftigen Siedlungsentwicklung befürchtet. Aus Sicht der Verbandsverwaltung sind diese Be-
fürchtungen jedoch unbegründet. Um mögliche Missinterpretationen zu vermeiden, wurde die 
Begründung an verschiedenen Stellen überarbeitet, insbesondere um die Bedeutung der Plans-
ätze für die nachgelagerte Planungsebene zu präzisieren und Hinweise für die Umsetzung im 
Rahmen der Bauleitplanung zu geben. Betroffen sind v.a. folgende Plansätze: 

Bei der in PS 2.4.0 (1) geforderten Konzentration der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Teil-
räume der Region bestehen Bedenken, dass an anderer Stelle überhaupt keine neuen Siedlungs-
flächen mehr ausgewiesen werden können und diese Orte / Ortsteile dadurch vom Entwicklungs-
prozess abgehängt werden. Daher wurde die Begründung wie folgt ergänzt: 

„Die in PS 2.4.0 (1) genannte Konzentration der Siedlungstätigkeit bedeutet eine Schwerpunkt-
setzung in mit den Kommunen einvernehmlich abgestimmten gebietsscharfen Vorranggebieten 
für den Wohnungsbau und für Industrie und Gewerbe (PS 2.5 und 2.6) sowie darüber hinaus in 
den bereichsscharf festgelegten Gemeindeteilen der Siedlungsbereiche (PS 2.4.2). Sie bedeu-
tet aber keine Ausschließlichkeit. Diese wäre vor dem Hintergrund der Planungshoheit der Ge-
meinden rechtlich auch nicht zulässig.“ 

Bezüglich der in den PS 2.5.0 (3) und 2.6.0 (5) geregelten Inanspruchnahme von zusätzlichen, 
über die vorhandenen Potenziale hinausgehenden Flächen im Außenbereich wird die Begrün-
dung zu PS 2.5.0 (3) folgendermaßen präzisiert (analog dazu PS 2.6.0 (5) für Gewerbeflächen): 

                                                
7 Bis zum Jahr 2030 soll die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf unter 30 Hektar pro 
Tag verringert werden. 
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 „Eine über diese regionalen und kommunalen Potenzialflächen hinausgehende Inanspruch-
nahme von zusätzlichen unverbauten Flächen im Außenbereich für die Wohnbebauung ist zu-
lässig, wenn  

- gleichzeitig an anderer Stelle bauplanungsrechtlich gesicherte Wohnbauflächen zurückgenom-
men werden (Flächentausch), oder 

- ein Bedarf nachgewiesen wird, der über die vorhandenen8 und verfügbaren9 Potenzialflächen 
hinausgeht.  

Darüber hinaus können Ausnahmefälle eine Nutzung von zusätzlichen Flächen im Außenbe-
reich für den Wohnungsbau auf kommunaler Ebene rechtfertigen. Dazu gehören z.B. eine Lü-
ckenfüllung zwischen bereits bebauten Siedlungskörpern oder eine nur geringfügige Flächenin-
anspruchnahme. Über die Zulässigkeit einer solchen Ausnahme ist im Einzelfall unter Berück-
sichtigung der örtlichen Situation zu entscheiden. Bei der Analyse der örtlichen Situation sind 
neben dem Bedarfsnachweis und der Einbeziehung der o.g. Potenzialflächen insbesondere die 
Möglichkeiten eines Flächentauschs (s.o.) und einer Nachverdichtung im Bestand gemäß der 
Plansätze 2.4.0 (2) und (4) zu prüfen. Außerdem ist der Umfang der in den vergangenen Jahren 
im Rahmen des vereinfachten Verfahrens (v.a. § 13b BauGB) für den Wohnungsbau in An-
spruch genommene Außenbereichsfläche in die Entscheidung einzubeziehen. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen führt die Neuausweisung von Wohnbauflächen 
im Rahmen von Bauleitplanverfahren nicht zur Notwendigkeit, die Gesamtfläche der regionalbe-
deutsamen Wohnungsbauschwerpunkte vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbe-
reich zu nutzen. Die Regelung in PS 2.5.0 (3) ermöglicht somit weiterhin eine bedarfsgerechte 
kommunale Wohnbauflächenentwicklung im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinden. 
Gleichzeitig wird durch die priorisierte Nutzung der vorhandenen Potenziale eine über den Be-
darf hinausgehende Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen vermieden und das ange-
strebte Flächensparziel unterstützt.“ 

Bei PS 2.6.0 (6), der nachfragegerechte Standortangebote für Industriebetriebe gewährleisten 
soll, um Möglichkeiten für eine Verlagerung von bereits bestehenden, aufgrund von Emissionen 
(Lärm, Geruch etc.) jedoch am derzeitigen Standort störenden Betriebe (z.B. der Rohstoffin-
dustrie) zu schaffen, wird ebenfalls eine Einschränkung der kommunalen Planungshoheit be-
fürchtet. Auch diese Bedenken sind aus Sicht der Verbandsverwaltung unbegründet. Der Plan-
satz ist als Grundsatz festgelegt, unterliegt also der Abwägung. Es besteht keine Verpflichtung, 
in jedem Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe auch Industriegebiete gem. § 9 BauNVO aus-
zuweisen. Der Sachverhalt ist jedoch im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen und die Ent-
scheidung zu begründen. 

In PS 2.6.2 (3) wird der Grundsatz des Landesentwicklungsplans (LEP) zur Intensivierung der 
Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete (PS 3.3.6 (G) LEP) aufgegriffen und auf regiona-
ler Ebene durch die Zielvorgabe, für einzelne Standorte konkretisiert (§ 11 Abs. 2 LplG). Ein 
Eingriff in die kommunale Planungshoheit ist nicht erkennbar, zumal den beteiligten Gemeinden 
eine bedarfsgerechte Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen weiterhin ermöglicht wird. 
Eine mögliche Verzögerung oder Erschwernis bei der Entwicklung des Gebiets infolge von zu-

                                                
8 Die vorhandenen Potenziale umfassen bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Flächen, ein-
schließlich der Anteile der regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus, die als kommunale Festlegun-
gen in den Flächennutzungsplan übernommen wurden sowie aktivierbare Innenentwicklungspotenziale. 

9 Als verfügbar gelten tatsächlich nutzbare Flächen (Flächenerwerb möglich, keine neuen natur- / artenschutzfachli-
che Ausschlussgründe etc.) sowie Gebiete, die einem Flächentausch zugänglich sind. 
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sätzlichen Abstimmungsprozessen ist in Kauf zu nehmen, da in der Regel die Vorteile einer in-
terkommunalen Ausrichtung überwiegen. Zu den Vorteilen gehören eine sparsamere Flächenin-
anspruchnahme und der Schutz von Flächen an anderer Stelle, die landschaftlich und ökolo-
gisch oftmals hochwertiger einzustufen sind. Darüber hinaus ist die Festlegung der interkommu-
nalen Standorte in enger Abstimmung mit den beteiligten Kommunen erfolgt.  

Neben den Befürchtungen einer möglichen Einschränkung der Kommunalen Planungshoheit 
wurden auch Bedenken im Hinblick auf zu geringe Flächenausweisungen, insbesondere im Bo-
denseekreis, einem der wirtschaftlich innovativsten Räume Baden-Württembergs geäußert. Da 
der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf dort nicht annähernd gedeckt werden kann, wird be-
fürchtet, dass den ansässigen Unternehmen aufgrund von Flächenkonkurrenzen zukünftig 
keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen und so ein großer 
Standortnachteil entsteht. Verschärft würde die Problematik durch die Streichung von Schwer-
punkten für Industrie und Gewerbe im Vergleich zum ersten Anhörungsentwurf. 

Die genannten Bedenken werden von der Verbandsverwaltung geteilt. Um den regionsweit 
prognostizieren Bedarf dennoch decken zu können wurden in den Landkreisen Ravensburg und 
Sigmaringen zusätzliche regionalbedeutsame Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus festgelegt, auch vor dem Hintergrund, den Bodenseeraum 
vom zunehmenden Siedlungsdruck zu entlasten (PS 6.2.4, LEP). 

4 Anregungen zu Einzelstandorten 

4.1 Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe – Standort Baienfurt / Baindt 

Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Baienfurt / Baindt werden Bedenken geäußert 
aufgrund einer nicht ausreichenden Berücksichtigung von gesetzlichen Grundlagen (Klima-
schutzgesetz, Naturschutzgesetz etc.), der angewandten Methodik zur Ermittlung des Gewer-
beflächenbedarfs, einer zu hohen Flächeninanspruchnahme (Versiegelung, 30-Hektar-Ziel), der 
Rücknahme eines Regionalen Grünzugs, der nicht angemessenen Berücksichtigung von Um-
weltaspekten, insbesondere zum Klimaschutz, Natur- und Artenschutz, Bodenschutz und von 
Auswirkungen auf den Menschen (Emissionen, Lebensqualität), von Beeinträchtigungen für die 
Landwirtschaft (Nahrungsmittelproduktion, mögliche Betriebsaufgaben) sowie sonstigen Belan-
gen (zu wenig entstehende Arbeitsplätze, Aspekte des Flächenerwerbs).   

Die Verbandsverwaltung äußert sich zu den Anregungen wie folgt:  
Alle rechtlichen Grundlagen wurden im Fortschreibungsentwurf des Regionalplans angemessen 
berücksichtigt, insbesondere das Raumordnungsgesetz, das Landesplanungsgesetz sowie wei-
tere  Gesetze und Rechtsvorschriften zum Naturschutz, Bodenschutz, Klimaschutz etc. 

Der Gewerbeflächenbedarf für die Region und deren Landkreise bis zum Jahr 2035 wurde 
durch einen Gutachter unter Einsatz von anerkannten Berechnungsmodellen ermittelt (siehe PS 
2.4.1). 

Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 LplG sind im Regionalplan Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen festzulegen, soweit es für die Entwicklung und Ordnung der räum-
lichen Struktur der Region erforderlich ist. Sowohl die Notwendigkeit der Festlegungen, als auch 
die in der Laufzeit des Regionalplans prognostizierten Flächenbedarfe sind im Regionalplanent-
wurf dokumentiert (PS 2.4.1 und 2.6).  

Auf eine möglichst sparsame Flächeninanspruchnahme wird durch eine Vielzahl von Plansät-
zen des Regionalplanentwurfs hingewirkt, beispielsweise durch die Ziele zu einer effizienten 
Flächeninanspruchnahme (PS 2.6.0 (3)) und zur Nutzung vorhandener und verfügbarer Flä-
chenpotenziale vor der Inanspruchnahme zusätzlicher Außenbereichsflächen (PS 2.6.0 (5)). 
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Die Vorgehensweise entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben einer bedarfsgerechten Sied-
lungsentwicklung.  

Zum 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung  gibt es derzeit noch keine rechtliche Regelung, wie 
der bundesweite Mittelwert – unter Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten (z.B. 
Wachstums- / Schrumpfungseffekte) – auf kleinere räumliche Einheiten (Länder, Regionen, Ge-
meinden etc.) übertragen werden soll. Eine undifferenzierte Umrechnung auf die Wachstumsre-
gion Bodensee-Oberschwaben anhand der aktuellen Bevölkerungszahlen würde beispielsweise 
dazu beitragen, das Problem des Wohnraummangels deutlich zu verschärfen. 

Die Festlegung des interkommunalen Standorts Baienfurt / Baindt ist zudem im Zusammenhang 
mit dem benachbarten Oberzentrum Weingarten zu sehen, auf dessen Gemarkung keine grö-
ßere Gewerbeflächenentwicklung mehr möglich ist. Darüber hinaus trägt der Standort dazu bei, 
den Verdichtungsraum zu stärken und den Bodenseeuferbereich vom zunehmenden Siedlungs-
druck zu entlasten (PS 6.2.4 LEP). 

Die Rücknahme des Regionalen Grünzugs zugunsten eines Vorranggebiets für Industrie und 
Gewerbe ist das Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Im Ergebnis der Abwägung überwiegen 
die Belange einer bedarfsgerechten Gewerbeentwicklung gegenüber den Belangen des Frei-
raumschutzes. In Ergänzung dazu wird der gesamte Landschaftsraum westlich der B 30 unter 
Flächenschutz gestellt. 

Alle relevanten Umweltbelange wurden im Rahmen einer vertieften Umweltprüfung untersucht 
und im Umweltbericht zum Regionalplanentwurf dokumentiert. Diese Prüfung umfasst alle vom 
Petenten genannten Aspekte, insbesondere naturschutzrechtliche Prüfungen gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz und eine strategische Umweltprüfung gemäß EU-Richtlinie 2001/42/EG 
(SUP-RL). Im Ergebnis führt das Vorhaben zwar zu Beeinträchtigungen (Natura 2000 - Gebiete, 
Artenvorkommen, Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden sowie 
Klima und Luft), in der raumordnerischen Gesamtbewertung ist der Standort jedoch als Vor-
ranggebiet geeignet. 

Der Aspekt des Klimaschutzes wird darüber hinaus durch eine Vielzahl von Plansätzen des Re-
gionalplanentwurfs aufgegriffen, beispielsweise durch die Ziele zur Aktivierung innerörtlicher 
Bauflächenpotenziale (PS 2.4.0 (2), der Festlegung von Mindest-Bruttowohndichtewerten (PS 
2.4.1 (5) und (6)), die ausnahmsweise Zulässigkeit von Windkraftanlagen in Vorranggebieten 
für besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2 (3)) und Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege (PS 3.2.1 (3)) sowie die ausnahmsweise Zulässigkeit von Freiflächen-Solarener-
gieanlagen in Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1 (4)). 

Die Bedenken zum Bodenschutz treten an allen landwirtschaftlich genutzten Standorten gleich-
ermaßen auf und sind somit kein spezifisches Kriterium für den Standort Baienfurt / Baindt. So-
weit möglich, werden bei der Festlegung der Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe vorbelas-
tete Standorte (Konversionsgebiete etc.) genutzt, in vielen Teilräumen der Region ist dies je-
doch nicht möglich. 

Weitere genannte Bedenken (zu wenig Arbeitsplätze, Flächenerwerb) fallen nicht in die Rege-
lungskompetenz des Regionalverbandes und sind auf der nachgelagerten Planungsebene zu 
behandeln. 

Neben den eingegangenen Stellungnahmen wurde zum Schwerpunkt für Industrie und Ge-
werbe in Baienfurt / Baindt eine Petition beim Landtag von Baden-Württemberg mit den glei-
chen Bedenken eingereicht. 
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4.2 Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe – Standort Friedrichshafen-Hirschlatt 

Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe am Standort Friedrichshafen-Hirschlatt wurden 
u.a. Anregungen von der Stadt Friedrichshafen, dem Landesamt für Denkmalschutz, der höhe-
ren Naturschutzbehörde und den Naturschutzverbänden geäußert. 

Die Stadt Friedrichshafen hat entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses erneuert die Bitte 
geäußert, den Schwerpunkt aus dem Regionalplanentwurf zu streichen. Die Verbandsverwal-
tung hält jedoch am Beschluss der Verbandsversammlung vom 23.10.2020 fest, den Standort 
im Regionalplanentwurf zu belassen. 

Von Seiten des Landesdenkmalamts sind mehrere, z.T. widersprüchliche Stellungnahmen ein-
gegangen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter konnte der Sachverhalt 
durch eine ergänzende Stellungnahme geklärt werden. Demnach beziehen sich die denkmal-
fachlichen Bedenken vor allem auf das regional bedeutsame Kulturdenkmal Kehlhof, das inner-
halb der Wirkzone des Plangebiets liegt. Die Belange des Umgebungsschutzes für dieses Kul-
turdenkmal müssen nach Ansicht des Denkmalamts auf der Ebene der Regionalplanung thema-
tisiert und in den nachgelagerten Verfahren geklärt werden. Die Anregung wurde berücksichtigt, 
indem der Umweltbericht, der die genannte Beeinträchtigung bereits beim Schutzgut „Kultur- 
und Sachgüter“ thematisiert hatte (Steckbriefe im Anhang des Umweltberichts), bei den Mini-
mierungsmaßnahmen präzisiert wurde. Die neue Formulierung lautet: „Berücksichtigung des 
Denkmalschutzes (…) in der Bauleitplanung“. 

Darüber hinaus wurden naturschutzfachliche Bedenken geäußert, die sich auf Vorkommen von 
z.T. streng geschützten Fledermausarten im angrenzenden Waldgebiet und den von ihnen ge-
nutzten Flächen für den Nahrungserwerb beziehen. Nach Rücksprache mit einem Fachgutach-
ter sind auf der regionalen Ebene jedoch keine Ausschlussgründe erkennbar (siehe auch Sy-
nopse der Anregungen). Auf der kommunalen Ebene bestehen diverse Möglichkeiten verblei-
bende Beeinträchtigungen durch Anpassungsmaßnahmen oder durch Strukturverbesserungen 
zu beheben. Es ist nicht von erheblichen Beeinträchtigungen für die vorkommenden FFH-Arten 
(Anhang IV) auszugehen. Der Umweltbericht wurde im Hinblick auf die möglichen Beeinträchti-
gungen und die vorgeschlagenen Minimierungsmaßnahmen ergänzt. 

4.3 Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe – Standorte Herbertingen und Hohentengen 

Aufgrund naturschutzfachlicher Restriktionen werden die regionalbedeutsamen Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe in Herbertingen und Hohentengen erneut in Frage gestellt. Insbeson-
dere fordert das Regierungspräsidium Tübingen deutlicher (nicht nur im Umweltbericht) darauf 
hinzuweisen, dass die Standorte nur dann umsetzbar sind, wenn die in den Steckbriefen ge-
nannten Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. 

Zur Präzisierung des Sachverhalts wird die Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1 wie folgt ergänzt: 

„Die Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe in Herbertingen und Hohentengen sind aufgrund 
von naturschutzfachlichen Restriktionen nur dann in der vorgesehenen Größe umsetzbar, wenn 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen auf der nachgelagerten Planungsebene durchgeführt 
werden. Insbesondere ist darzulegen, wie die Beeinträchtigungen durch Gegensteuerungsmaß-
nahmen an anderen Stellen im Randbereich des Naturschutzgebiets und Aufwertungsmaßnah-
men innerhalb des Naturschutzgebiets ausgeglichen werden können. Mögliche Änderungen der 
Gebietsabgrenzungen können erst nach weiteren vertiefenden Untersuchungen im Zuge der 
Bauleitplanung abschließend beurteilt werden (siehe Umweltbericht).“ 

Darüber hinaus wird der Anhang des Umweltberichts (Steckbriefe) beim Schutzgut „Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt“ (Minimierungsmaßnahmen) und der raumordnerischen Ge-
samtbewertung diesbezüglich präzisiert. 
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4.4 Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe – Standort Kißlegg 

Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Kißlegg-Waltershofen (IKOWA) wird von ver-
schiedener Seite abgelehnt. Als wesentliche Gründe werden genannt: Der Standort ist nicht mit 
den Zielen des LEP (Anbindegebot, Lage in einem überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsraum) vereinbar, es gibt erhebliche Beeinträchtigungen von Umweltbelangen und 
es existieren alternative Standorte für eine regionale und kommunale Gewerbeflächenentwick-
lung. In diesem Zusammenhang wird eine interkommunale Kooperation zwischen den Mittel-
zentren Leutkirch und Wangen bei der Gewerbeflächenentwicklung als zielführend angesehen. 
Eine Verminderung der Chancengleichheit gegenüber nahe gelegenen bayrischen Standorten 
(andere Interpretation des Anbindegebots durch das LEP Bayern 2018) wird in Frage gestellt. 

Die Verbandsverwaltung äußert sich zu den Anregungen wie folgt:  
Eine Vereinbarkeit mit den genannten Zielen des LEP (Anbindegebot) wird derzeit vom Regie-
rungspräsidium Tübingen geprüft. Der Verbleib des Standorts im Regionalplanenwurf ist vom 
Ausgang dieses Verfahrens abhängig (siehe Abschnitt 5 dieses Vorberichts). 

Bei der Festlegung des Standorts wurden kommunale Gewerbeflächenentwicklungspotenziale 
berücksichtigt und Alternativstandorte geprüft (siehe PS 2.4.1 und Umweltbericht). Anderweitige 
Planungsmöglichkeiten im Umfeld (z.B. Zaisenhofen und Waltershofen-West) kommen auf-
grund der zu geringen Flächengröße nicht als regionalbedeutsame Schwerpunkte für Industrie 
und Gewerbe in Frage. Eine kommunale Gewerbeflächenentwicklung an diesen Standorten ist 
bei entsprechendem Bedarfsnachweis denkbar. Auf diese Weise könnte Raum für lokales Ge-
werbe geschaffen und Verkehr vermieden werden. 

Eine Kooperation zwischen den Mittelzentren Leutkirch und Wangen wurde in den Abstim-
mungsgesprächen mit den Kommunen zur Gewerbeflächenentwicklung nicht weiter verfolgt, 
insbesondere weil kein einzelner großer bedarfsdeckender Standort gefunden wurde. Der 
Standort IKOWA ist jedoch gemäß PS 2.6.1 (3) interkommunal  zu entwickeln. Es spricht aus 
Sicht des Regionalverbands nichts dagegen, dass neben den im Umweltbericht dargestellten 
Kooperationspartnern (Übersichtskarte) auf kommunaler Ebene weitere Gemeinden an der in-
terkommunalen Zusammenarbeit beteiligt werden. 

Im Zuge der Umweltprüfung wurden alle relevanten Umweltbelange berücksichtigt (siehe Um-
weltbericht). Die landesweit bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume wurden gemäß § 11 
Abs. 2 LplG im Regionalplan ausgeformt (siehe Festlegungen zur Regionalen Freiraumstruk-
tur). Unter Berücksichtigung dieser Ausformungen wird der PS 5.1.2 (Z) LEP bei der Festlegun-
gen des Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe in Kißlegg-Waltershofen beachtet. 

An der Argumentation zur Chancengleichheit gegenüber nahe gelegenen bayrischen Standor-
ten wird gemäß der Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1 festgehalten. 

4.5 Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe – Standort Salem 

Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Salem wird von verschiedener Seite abgelehnt. 
Als wesentliche Gründe werden genannt: Der Standort ist bezogen auf die Gemeinde Salem 
überdimensioniert, im Regionalplan 1996 ist die Fläche als Regionaler Grünzug festgelegt, 
landwirtschaftliche Produktionsflächen gehen verloren, es gibt erhebliche Beeinträchtigungen 
von Umweltbelangen und eine Zunahme der Verkehrsbelastung bei einem nicht leistungsfähi-
gen Straßen- und Schienennetz. Die Größe des Standorts wird insbesondere in Verbindung mit 
der fehlenden Pflicht zur interkommunalen Entwicklung in Frage gestellt. Darüber hinaus sei 
Salem nicht als Bodensee-Hinterland zu werten. 

Die Gemeinde Salem lehnt einerseits das regionalbedeutsame Vorranggebiet ab, bekennt sich 
aber andererseits zum Gewerbegebiet Salem - Neufrach und befürwortet eine bedarfsgerechte 
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Weiterentwicklung auf kommunaler Ebene. Eine dafür notwendige Rücknahme des Regionalen 
Grünzugs zwischen Neufrach und Buggensegel lehnt die Gemeinde jedoch ab. 

Die Verbandsverwaltung äußert sich zu den Anregungen wie folgt:  
Die Gesamtfläche aller Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe in der Region wurde auf Basis 
des prognostizierten Flächenbedarfs festgelegt. Die Größe einzelner Flächen ist somit immer im 
regionalen Kontext zu sehen. Im Bodenseekreis kann auch unter Berücksichtigung des Stand-
orts in Salem der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf nicht gedeckt werden (siehe PS 2.4.1). 

Beim Standort in Salem ist gemäß PS 2.6.1 (3) eine nicht-interkommunale Entwicklung zuläs-
sig. Es spricht aus Sicht des Regionalverbands jedoch nichts dagegen, dass auf kommunaler 
Ebene eine interkommunale Zusammenarbeit mit Beteiligung anderer Gemeinden vereinbart 
wird. 

Die Rücknahme des Regionalen Grünzugs zugunsten eines Vorranggebiets für Industrie und 
Gewerbe ist das Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Im Ergebnis der Abwägung überwiegen 
die Belange einer bedarfsgerechten Gewerbeentwicklung gegenüber den Belangen des Frei-
raumschutzes.  

Das Bodensee-Hinterland ist in PS 6.2.4 (Z) LEP nicht näher definiert. In PS 2.1 (3) formt der 
Regionalplan jedoch den Landesentwicklungsplan gemäß § 11 Abs. 2 LplG räumlich aus, in-
dem er die Stärkung des Unterzentrums Salem zur Entlastung des Bodenseeuferbereichs als 
Ziel festgelegt (siehe auch Beikarte in der Begründung zu PS 2.1 in der die engere Uferzone 
sowie der Uferbereich des Bodensees räumlich konkretisiert wird). 

Alle relevanten Umweltbelange (einschließlich Böden, Verkehr etc.) wurden im Umweltbericht 
berücksichtigt. Zur Verkehrsbelastung: Von Seiten der zuständigen Verkehrsbehörde des Krei-
ses wurden keine Hinweise bzgl. einer möglichen Überforderung der Verkehrsinfrastruktur bzw. 
der Überlastung des Straßennetzes geäußert. Zudem steht noch nicht fest, welche Art von Ge-
werbe sich auf dem Vorranggebiet in Salem ansiedeln wird. Daher können auch noch keine be-
lastbaren Prognosen über die Zunahme des Verkehrs getroffen werden. Ein mögliches Ver-
kehrsgutachten würde daher erst im Rahmen der nachgelagerten Planungsprozesse Sinn ma-
chen.  

5 Zielabweichungsverfahren zum Anbindegebot 

Der Regionalverband hat mit Schreiben vom 13.01.2021 gemäß dem Beschluss der Verbands-
versammlung vom 23. Oktober 2020 – parallel zum Verfahren der Regionalplan-Fortschrei-
bung – für vier Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe die Einleitung eines Verfahrens zur Ab-
weichung von den Plansätzen 3.3.6 (Z) und  3.1.9 (Z) des Landesentwicklungsplans Baden-
Württemberg 2002 nach §§ 6 ROG und 24 LplG beim Regierungspräsidium Tübingen bean-
tragt. Der Antrag umfasst eine ausführliche Begründung, warum die Standorte zur Deckung des 
Gewerbeflächenbedarfs erforderlich sind (siehe Anlage 1). Im Verlauf des Verfahrens hat die 
Verbandsverwaltung mehrfach das zuständige Regierungspräsidium Tübingen bei der Behand-
lung von Sachfragen unterstützt. 

6 Einzelhandel 

Zu Kap. 2.7 wurden im Rahmen des zweiten Beteiligungsverfahrens nur noch wenige Anregun-
gen eingebracht. Von der Höheren Raumordnungsbehörde (Regierungspräsidium Tübingen) 
wurden Vorschläge zur redaktionellen Änderung weniger Plansätze (siehe Abschnitt 7) sowie 
zur Formulierung der Begründungen gemacht. Zudem wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit 
die gewählten Schraffuren für die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in der Raumnutzungskarte 
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angepasst. Die Abgrenzungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete wurden jedoch nicht geän-
dert.  

Das Landratsamt Ravensburg bittet u.a. um Klarstellung, wie mit bestehenden Betrieben in den 
Vorranggebieten umgegangen wird. Hier wurde auf die Begründung verwiesen. Die Gemeinde 
Meckenbeuren bat wiederholt um die Vergrößerung eines Vorranggebietes. Dies wurde durch 
Verweis auf die fachliche Einschätzung im Rahmen der Bearbeitung des Regionalen Einzelhan-
delskonzeptes abgelehnt und deshalb nicht berücksichtigt. Ebenso wurde durch die Stadt Bad 
Waldsee nachträglich um die Vergrößerung eines Vorbehaltsgebietes gebeten. Dies wurde 
ebenfalls aus fachlichen Gründen abgelehnt. 

Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sind nicht vorgebracht worden. 

7 Redaktionelle Änderungen an Plansätzen und der Strukturkarte 

In PS 2.3.1 wird die Bezeichnung „Lindau“ durch „Lindau (Bodensee)“ ersetzt: 

N/Z (1) Die im Landesentwicklungsplan festgelegten Landesentwicklungsachsen werden in 
der Region Bodensee-Oberschwaben wie folgt konkretisiert und in der Strukturkarte dar-
gestellt:  

(…) 

(Stockach) – Überlingen – Salem – Markdorf – Friedrichshafen –  
Kressbronn a.B. – (Lindau (Bodensee)) 

(Lindau (Bodensee)) – Wangen i.A. – Kißlegg – Leutkirch i.A. – (Memmingen) 

(…) 

In der Strukturkarte wird Lindau (Bodensee) nun als Oberzentrum (bisher Mittelzentrum) darge-
stellt, die Bezeichnung wurde von „Lindau“ in „Lindau (Bodensee)“ geändert. Es handelt sich 
um eine nachrichtliche Darstellung außerhalb der Region Bodensee-Oberschwaben. 

In PS 2.7.1. Z (3) wird das im letzten Satz in Klammern genannte Beispiel („z.B. Gremienbe-
schluss mit Zeitplan“) in die Begründung zu PS 2.7.1 Z (3) verschoben: 

Z (3) Ausnahmsweise können Gebiete, die sich am Rande dieser Vorranggebiete befinden 
und die im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Weiterentwicklung zukünftig voraus-
sichtlich die vergleichbare funktionale und städtebauliche Charakteristik wie das beste-
hende Vorranggebiet aufweisen werden, in dieses integriert werden. Voraussetzung 
hierfür ist eine bestehende funktionale und städtebauliche Verknüpfung mit dem vorhan-
denen Vorranggebiet, keine Flächenverfügbarkeit im ausgewiesenen Vorranggebiet so 
wie eine gute verkehrliche Erreichbarkeit, insbesondere für Fußgänger, den Radverkehr 
sowie im ÖPNV. Zudem muss eine erhebliche Willensbekundung der entsprechenden 
Kommune mit erkennbarer Umsetzungserwartung vorliegen, in deren Rahmen die ent-
sprechenden Anforderungen für den Ausnahmetatbestand zukünftig umgesetzt werden 
können. 

In PS 2.7.2 G wird das Wort „dargestellt“ durch das Wort „festgelegt“ ersetzt. Zudem wird zur 
sprachlichen Präzisierung das Wort „hierfür“ eingefügt: 

G (1) Auch Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten sollen vor-
rangig in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, errichtet und erweitert werden. 
Sofern dort keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, kommen auch Standorte in 
städtebaulichen Randlagen in Frage. In der Raumnutzungskarte sind hierfür Vorbe-
haltsgebiete für nicht-zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte festgelegt. 
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Sehr geehrte Frau Gamerdinger, 

gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Bodensee-
Oberschwaben vom 23. Oktober 2020 beantragen wir – parallel zum derzeit in der Anhörung 
befindlichen Fortschreibungsentwurf des Regionalplans – für folgende regionalbedeutsamen 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe die Einleitung eines Verfahrens zur Abweichung von 
den Plansätzen 3.3.6 (Z) und  3.1.9 (Z) des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg 2002 
nach §§ 6 ROG und 24 LplG: 

• Friedrichshafen (Hirschlatt)
• Kißlegg (Waltershofen)
• Leutkirch i.A. (Riedlings)
• Pfullendorf (Wattenreute)

Diese vier Standorte ergeben sich aus den bisherigen Abstimmungen zwischen dem Wirtschafts-
ministerium, Ihrem Haus und dem Regionalverband sowie unter Berücksichtigung der 
Anregungen im Zuge des ersten Anhörungsverfahrens der Regionalplan-Fortschreibung. 
Vorausgegangene Anträge auf Zielabweichung zu dieser Thematik werden durch dieses 
Schreiben hinfällig.  
Die Festlegung der genannten Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe ohne bzw. mit unter-
geordneter Anbindung an den Siedlungsbestand ist erforderlich, um den Gewerbeflächenbedarf 
in diesen Teilräumen der Region zu decken. Alternative Standorte im Umfeld mit vergleichbarer 
Eignung sind nicht vorhanden. Die Abweichung von den o.g. Zielen des Landesentwicklungsplans 
ist daher aus Sicht des Regionalverbandes in diesen vier Härtefällen unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten vertretbar. Da es sich im Vergleich zur Gesamtzahl der Schwerpunkte für 
Industrie und Gewerbe um wenige Einzelfälle handelt, sind die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. 
Die räumliche Lage der betroffenen Standorte können Sie den Karten in der Anlage entnehmen. 

Regierungspräsidium Tübingen 
Frau Andrea Gamerdinger 
Postfach 20 66 
72016 Tübingen 

Fr / Beu 13. Januar 2021

Regionale Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe; Zielabweichungsverfahren nach 
§§ 6 Raumordnungsgesetz und 24 Landesplanungsgesetz 

Anlage 1
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Begründung des Antrags 
Zur Sicherung der Wirtschaftskraft der Region Bodensee-Oberschwaben im nationalen und 
internationalen Wettbewerb ist es erforderlich, geeignete Flächen für unternehmerische 
Ansiedlungen festzulegen. Dazu werden im Regionalplan erstmals regionalbedeutsame 
Schwerpunkte für Industrie und Gewebe gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 u. Abs. 7 LplG in Verbindung 
mit PS 3.1.4 LEP gebietsscharf ausgewiesen. Sie ermöglichen die regionale Steuerung und damit 
die Konzentration der Gewerbeflächenentwicklung auf die Zentrale Orte und Siedlungsbereiche, 
stärken somit die wirtschaftlichen Schwerpunkte der Region und festigen gleichzeitig die 
dezentrale Siedlungsstruktur im Ländlichen Raum.  
Zur Ermittlung des voraussichtlichen Gewerbeflächenbedarfs in der Region Bodensee-Ober-
schwaben hat der Regionalverband eine Studie1 in Auftrag gegeben. Gemäß dieser Studie reicht 
die Bandbreite des prognostizierten Flächenbedarfs für Industrie, Gewerbe und Teile des 
Dienstleistungssektors bis zum Jahr 2035 von 600 ha bis knapp unter 1500 ha. Da auch in 
Zukunft von einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung in der Region auszugehen ist und 
gleichzeitig ein deutlicher Strukturwandel im Bereich des die Region dominierenden Maschinen- 
und Fahrzeugbaus zu erwarten ist, wird bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von ca. 1.200 ha als 
Orientierungswert, sowohl für die Dimensionierung von regionalen Planungsflächen (ca. zwei 
Drittel des Bedarfs), als auch von kommunalen Planungsflächen (ca. ein Drittel) angesetzt. 
Bei der planerischen Anwendung der Bedarfswerte ist zu beachten, dass erfahrungsgemäß nicht 
alle Flächen im vorgesehen Umfang verfügbar sein werden. Daher ist es erforderlich, in 
moderatem Umfang eine gewisse Flächenvorsorge bzw. Vorratshaltung zu ermöglichen. 
Folgende Aspekte kommen dabei zum Tragen: 
- Trotz sorgfältig - in enger Abstimmung mit den Kommunen - erfolgter Auswahl der Vorrang-

gebiete für Industrie und Gewerbe ist davon auszugehen, dass nicht alle vorgesehenen 
Flächen verfügbar sein werden (Eigentumsverhältnisse, neue naturschutzfachliche 
Erkenntnisse im Zuge von Genehmigungsverfahren, z.B. bezüglich Artenschutz etc.).  

- Die punktuell in besonderem Maße begrenzte Flächenverfügbarkeit, z.B. am Bodensee, im 
Schussental oder im Allgäu, vor allem aufgrund konkurrierender Raumnutzungsansprüche und 
naturräumlicher Erschwernisse und die daraus resultierenden oftmals langwierigen, über 
mehrere Jahre andauernden Rechtsverfahren bei der Genehmigung von Gewerbegebieten 
machen eine zusätzliche Flächensicherung, insbesondere in Form von größeren zusammen-
hängenden Gewerbeflächen erforderlich.  

- Die deutliche Unterdeckung an Gewerbeflächen im Landkreis Bodenseekreis macht die 
Sicherung von zusätzlichen Flächen im Landkreis Ravensburg, insbesondere aber im 
Landkreis Sigmaringen erforderlich. Damit wird das Ziel des Landesentwicklungsplans zur 
Lenkung der Siedlungsentwicklung in das angrenzende Hinterland zur Milderung des 
Siedlungsdrucks im Uferbereich des Bodensees umgesetzt (PS 6.2.4 LEP). 

- Der konkrete Flächenbedarf, insbesondere der zusätzliche kommunale Bedarf, ist regelmäßig 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nachzuweisen. Unbebaute Flächen der 
regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe und unbebaute bauplanungs-
rechtlich bereits gesicherte Flächen sowie aktivierbare Flächenpotenziale im Innenbereich sind 
dabei vom ermittelten Flächenbedarf abzuziehen. Durch die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange an den Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung, insbesondere aber durch die 
Einflussmöglichkeiten der Genehmigungsbehörden, ist somit eine kontrollierte Flächen-
inanspruchnahme in Abhängigkeit von der konkreten Bedarfsermittlung jederzeit gewährleistet. 

                                                      
1 Acocella, D. (2017): Berechnung des Gewerbeflächenbedarfs für die Region Bodensee-Oberschwaben, Lörrach 
/ Dortmund / Nürnberg. 



3 

Die Ermittlung der geeignetsten Standorte in der Region hat der Regionalverband intensiv mit den 
beteiligten Kommunen abgestimmt. Folgende Eignungskriterien wurden bei der Standortfindung 
herangezogen: 
- Lage in Gemeinden mit hoher Nachfrage (Verdichtungsraum mit Randzone, Zentrale Orte, 

Siedlungsbereiche, Wachstumsräume), 
- Lage an infrastrukturell geeigneten Standorten (Straßen- und Schienennetz, Flugplätze, 

Glasfaser etc.), Vermeidung von Ortsdurchfahrten, 
- Anbindung an die bestehende Siedlungsstruktur (soweit möglich, s.u.), 
- wohnortnahe Lage bei angemessenem Abstand zu Wohngebieten,  
- Nähe zu ÖPNV-Haltestellen, 
- möglichst große zusammenhängende Flächen (Orientierungswert: 10 ha), 
- interkommunal zu entwickelnde Standorte, 
- Nutzung vorbelasteter Flächen (Konversion, Rohstoffabbau, Lage an Autobahn etc.) 
- Schutz des Bodenseeuferbereichs, 
- keine bekannten gravierenden Restriktionen (Umweltbelange wie Landschaftsschutz, 

Naturschutz, Überflutungsflächen etc.), 
- keine sonstigen bekannten Ausschlussfaktoren (Topographie etc.). 

Die Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe werden in der Regel wohnortnah, im Anschluss an 
bestehende Siedlungsflächen festgelegt, insbesondere an Standorten an denen aus infra-
struktureller Sicht und unter Beachtung der Umweltbelange die besten Ansiedlungsbedingungen 
gegeben sind.  Damit wird den Plansätzen 3.1.6 (Z) und 3.1.9 (Z) LEP, wonach die Siedlungs-
entwicklung eine kleinräumige Zuordnung der Funktionen Wohnen und Arbeit zu gewährleisten 
hat und vorrangig am Bestand auszurichten ist, entsprochen. 
Die Erweiterung von Bestandsflächen ist aufgrund von rechtlich fixierten Schutzgebieten (Natur- 
und Landschaftsschutz, Grundwasserschutz), Abständen zu Überschwemmungsgebieten, 
schwierigen topographischen Verhältnissen und landwirtschaftlichen Sonderkulturen jedoch nicht 
überall möglich. Um den Flächenbedarf für die Laufzeit des Regionalplans decken zu können, war 
es daher notwendig, vereinzelt auch Flächen ohne direkte Anbindung an bestehende Siedlungs-
strukturen auszuweisen.  
Bei den nicht an den Siedlungsbestand angebundenen Vorranggebieten für Industrie und 
Gewerbe handelt es sich um wenige Einzelfälle, die alle auf der Gemarkung größerer Zentraler 
Orte sowie an Entwicklungsachsen liegen und zur Stärkung und Entwicklung von wirtschaftlichen 
Zentren oder dem ländlichen Raum beitragen und dadurch wichtige Grundsätze und Ziele des 
Landesentwicklungsplans aufgreifen. Im Einzelnen sprechen folgende Gründe für die Festlegung 
dieser Standorte: 
- Friedrichshafen (Hirschlatt), 30 ha: Oberzentrum hat als wichtigstes wirtschaftliches 

Zentrum der Region die Bereitstellung von Arbeitsplätzen zu gewährleisten (PS 2.5.8 (Z) 
LEP und PS 2.2.1 Z (2) Regionalplan), Anbindung an den Siedlungsbestand von 
Hirschlatt ist gegeben2, zukünftig sehr gute verkehrliche Anbindung über die geplante 
Bundesstraße B 30 (neu), die Stadt Friedrichshafen verfügt nach eigenen Angaben ohne 
den Standort Hirschlatt nur noch über 1,4 ha gewerbliche Bauflächen, Standort ist 
vereinbar mit dem Stadtentwicklungskonzept der Stadt (Oktober 2017), keine vernünftigen 
Alternativflächen mit vergleichbarer Eignung. 

                                                      
2 Eine Anbindung an den Siedlungsbestand ist teilweise gegeben, die raumplanerische Relevanz aber  
fraglich. 
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- Kißlegg (Interkommunales Gewerbegebiet Waltershofen - IKOWA), 33 ha: Gewerbefläche ist 
im rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2012 ausgewiesen, sehr gute 
verkehrliche Anbindung durch die Lage direkt an der Autobahnanschlussstelle Kißlegg (A 96), 
Gewährleistung der Chancengleichheit gegenüber nahe gelegenen bayrischen Standorten 
(andere Interpretation des Anbindegebots durch das LEP Bayern 20183), keine vernünftigen 
Alternativflächen mit vergleichbarer Eignung. 

- Leutkirch (Riedlings), 17 ha: Vorbelastung durch holzverarbeitenden Betrieb, gute verkehrliche 
Anbindung über die Bundesstraße B 465 und die ca. 8 km entfernte Autobahnanschlussstelle 
Leutkirch-West (A 96), Gewährleistung der Chancengleichheit gegenüber nahe gelegenen 
bayrischen Standorten (andere Interpretation des Anbindegebots durch das LEP Bayern 2018, 
s.o.), keine vernünftigen Alternativflächen mit vergleichbarer Eignung in Bad Wurzach 
(interkommunaler Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe mit Beteiligung der Städte Leutkirch 
i.A. und Bad Wurzach). 

- Pfullendorf (Wattenreute), 39 ha: Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan aus dem 
Jahr 2011 ausgewiesen, innerhalb des Gebiets ist bereits eine bestehende gewerbliche 
Ansiedlung vorhanden, gute verkehrliche Anbindung durch die Landesstraßen L 194 und L 
268 in Verbindung mit der zukünftigen OU Pfullendorf (BA II), Erweiterung des Schwerpunkts 
für Industrie und Gewerbe "Mengener Straße" in Pfullendorf über das geplante Vorranggebiet 
hinaus ist nicht realistisch. 

Die Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten erfolgt im Rahmen des Umweltberichts zum 
Regionalplanentwurf. Die untersuchten Standort- und Ausformungsalternativen beschränken sich  
gemäß Art. 5 Abs. 1 SUP-RL auf "vernünftige“ Alternativen, d.h. in der Regel auf Alternativen, die 
innerhalb des Plangebiets liegen, das Erreichen des Planungsziels erlauben und die aus 
planerischer Sicht Aussicht auf Realisierung haben. Die 22 untersuchten Flächen umfassen 
Alternativstandorte, die sich im Zuge des Planungsprozesses und aus den Gesprächen mit den 
betroffenen Kommunen und der beteiligten Behörden ergeben haben. Keiner dieser Standorte 
kommt als Alternativfläche mit vergleichbarer Eignung im Umfeld der vier nicht an den Siedlungs-
bestand angebundenen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe in Betracht (siehe auch 
Umweltbericht zum Regionalplanentwurf unter https://www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-
Regionalplan). 

 

Sollten Sie Rückfragen zu den vorliegenden Antragsunterlagen haben, können Sie sich jederzeit 
gerne mit uns in Verbindung setzen.  

Dieses Schreiben erhält das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg in Kopie. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Wilfried Franke 
Verbandsdirektor 
 
Anlage 

                                                      
3 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013, geändert am 01.03.2018. 

https://www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-Regionalplan
https://www.rvbo.de/Planung/Fortschreibung-Regionalplan
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Erläuterungen 

Der Regionalplan umfasst einen Textteil (bestehend aus den Plansätzen und der Begrün-
dung) und einen Kartenteil (bestehend aus der Strukturkarte im Maßstab 1:310.000 und 
der Raumnutzungskarte im Maßstab 1:50.000). Die Festlegungen sind auf einen Pla-
nungszeitraum von rund 15 Jahren ausgerichtet. 

Der vorliegende Entwurf zur Anhörung soll den verbindlichen Regionalplan aus dem Jahre 
1996 (inkl. der in den Folgejahren vorgenommenen Änderungen) ersetzen. Mit Ausnahme 
des Kap. 4.2 Energie, das in einem gesonderten Verfahren fortgeschrieben wird, umfasst 
der Planentwurf alle Festlegungen die gem. § 11 Abs. 1 LplG für die räumliche Entwick-
lung und Ordnung der Region erforderlich sind. Der Beschluss zur Fortschreibung des 
Regionalplans wurde von der Verbandsversammlung des Regionalverbands Bodensee-
Oberschwaben am 23. November 2007 gefasst. 

Die in den nachfolgenden Plansätzen des Regionalplans getroffenen Festlegungen sind 
entsprechend ihrer Kennzeichnung zu unterscheiden: 

 Ziele der Raumordnung (Z) sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und 
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschlie-
ßend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG). Bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entscheidungen öffentlicher 
Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen ande-
rer öffentlicher Stellen sowie Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Pri-
vatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung 
der Planfeststellung bedürfen, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten (§ 4 
Abs. 1 ROG). Die Bauleitpläne der kommunalen Planungsträger sind den Zielen 
der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

 Grundsätze der Raumordnung (G) sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermes-
sensentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entscheidungen öffentlicher Stellen über die 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher 
Stellen sowie Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der 
Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststel-
lung bedürfen, sind die Grundsätze der Raumordnung in Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungen zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). 

 Vorschläge (V) sind Empfehlungen, raumbedeutsame Fachplanungen des Landes 
aufzustellen, entsprechend zu ändern oder zu ergänzen (§ 25 Abs. 2 LplG). Sie 
nehmen an der Verbindlichkeit des Regionalplans nicht teil. 

 Bindungswirkung und Abgrenzung nachrichtlich übernommener Festlegungen  
oder Darstellungen (N) ergibt sich nicht durch den Regionalplan, sondern (allen-
falls) aus den jeweils originären Planwerken bzw. Verordnungen. 

Die gebietskonkreten Festlegungen in der Raumnutzungskarte erfolgen in Form von Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten (§ 11 Abs. 3 Nr. 7 LplG): 
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 Die als Ziel der Raumordnung (s.o.) festgelegten Vorranggebiete sind für be-
stimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen. In diesen 
Gebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie 
mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. 

 In den als Grundsatz der Raumordnung (s.o.) festgelegten Vorbehaltsgebieten 
haben bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen bei der Abwä-
gung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht. 

Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnahmen, Funktionen und Nutzungen. Dabei werden 
unter dem Begriff "raumbedeutsam" alle Vorhaben und Maßnahmen verstanden, durch 
die Raum in Anspruch genommen oder durch die die räumliche Entwicklung oder Funk-
tion eines Gebietes beeinflusst wird (§ 3 Nr. 6 ROG). Raumbedeutsame Planungen sind 
also Planungen, die Raum beanspruchend oder Raum beeinflussend sind. Jedoch muss 
nicht jede Planung oder Maßnahme, die Grund und Boden in Anspruch nimmt, unbedingt 
raumbedeutsam sein. Entscheidend ist, inwieweit die geplante Maßnahme, z.B. aufgrund 
ihrer besonderen Lage oder Ausstrahlung, Einfluss auf die weitere Umgebung nimmt. 

Als Sonderfall der Raumbedeutsamkeit wird in der Regionalplanung auch der Begriff  
"regionalbedeutsam" verwendet. Regionalbedeutsam wird als raumbedeutsam mit regi-
onaler, d.h. auf die regionale Ebene heruntergebrochene überörtliche Bedeutung definiert. 
Regionalbedeutsame Festlegungen müssen folglich überörtlich legitimiert sein und erfas-
sen nur raumbedeutsame Planungen. Entscheidend ist allerdings immer der Einzelfall, die 
konkrete planerische Situation (Hager, 2015 – Kommentar zum Landesplanungsrecht, 
§ 11, 34). 

Die im vorliegenden Regionalplanentwurf getroffenen Festlegungen regeln also nur raum-
bedeutsame bzw. regionalbedeutsame Vorhaben und Maßnahmen. Soweit sie als Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete (§ 11 Abs. 3 Nr. 7 LplG) abgegrenzt sind, handelt es sich 
stets um gebietsscharfe, der Maßstabsebene des Regionalplans entsprechende Festle-
gungen, d.h. um räumlich konkrete, aber um nicht parzellenscharf abgegrenzte Flächen.  

Da der Maßstab der verbindlichen Raumnutzungskarte 1:50.000 beträgt, besitzen die 
Festlegungen des Regionalplans eine gewisse räumliche Unschärfe. Die verwendeten 
Flächen, Symbole, Linien und Schraffuren bezeichnen nur den räumlichen Bereich, der 
für die weitere Ausformung der regionalplanerischen Zielsetzungen vorgesehen ist. Eine 
Maßstabsänderung zur "Feinabgrenzung" von Planungen ist nicht zulässig.  

Was im Regionalplan im Maßstab 1:50.000 nicht erkennbar ist, liegt im Bereich des Aus-
formungsspielraums. Im Rahmen der nachgelagerten Verfahren (Bauleitplanung, Plan-
feststellungsverfahren oder anderer Verfahren) erfolgt eine Ausformung der sich dadurch 
ergebenden Interpretationsspielräume. Die Festlegung, ob ein Vorhaben in den Ausfor-
mungsspielraum fällt, ist immer eine Einzelfallentscheidung. 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Regionalplans wird im Folgenden bei 
allen Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche 
Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grund-
sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und 
beinhaltet keine Wertung.  

Beuerle
Hervorheben



Behandlung der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 10 Abs. 1 ROG (alt) i.V.m. 
§ 12 Abs. 2 und 3 LplG abgegebenen Stellungnahme des Ministeriums für Landesent-
wicklung und Wohnen (Oberste Raumordnungsbehörde) 

1 Vorbemerkung 

Mit Schreiben vom 9. Juni 2021 hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen (Ober-
ste Raumordnungsbehörde) seine Stellungnahme zum Planentwurf zur Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans vom Herbst 2020 abgegeben (Zustellung am 09.06.2021, 17:08 Uhr). Im 
Folgenden sollen die wesentlichen Anregungen zu den Plankapiteln 2.1 bis 2.7 erörtert werden. 

2 Raumkategorien (Kap. 2.1) 

keine neuen Anregungen  

3 Zentrale Orte und Verflechtungsbereiche (Kap. 2.2) 

Anregung: „Der im aktuellen Planentwurf verbleibende Plansatz 2.2.0 G (3) beinhaltet nur noch 
die pauschale Aussage zur Konzentration der Siedlungstätigkeit auf die Zentralen Orte. Das 
MLW hält es für erforderlich, zumindest in der Begründung des Plansatzes auf die weitere Son-
derregelung des PS 2.2.4 Z (4) zu verweisen.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt (bereits erfolgt, s. Sitzungsunterla-
gen). 

Anregung: „Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben verzichtet weiterhin auf die ver-
bindliche Festlegung von Verflechtungsbereichen und will mit den Tabellen B 1 und B 2 (B 13) 
lediglich ein „hilfreiches Werkzeug für Analysezwecke“ und zur Anwendung des Zentrale-Orte-
Konzepts aufnehmen. Dabei bezieht er sich auf PS 2.5.10/ 2.5.11 LEP der vorsehe, dass Ver-
flechtungsbereiche nicht verbindlich auszuweisen seien. Die Begründung zu PS 2.5. bis 2.5.11 
LEP beinhaltet aber lediglich die Formulierung, dass nach Landesplanungsgesetz eine verbind-
liche Ausweisung von Nahbereichen für Unterzentren und Kleinzentren in den Regionalplänen 
nicht vorgesehen ist. Der LEP geht an dieser Stelle aber mit seinen Plansätzen über die Rege-
lung des Landesplanungsgesetzes hinaus. Nach PS 2.5.6. G LEP sollen die zentralörtlichen 
Verflechtungsbereiche […] abgegrenzt werden. Ein Verzicht der Festlegung von Verflechtungs-
bereichen bedarf nach Einschätzung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen da-
her zumindest einer Begründung. Entsprechende Ergänzungen sind vorzunehmen und die feh-
lerhaften Aussagen in Bezug auf den LEP zu korrigieren.“  

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt, die Begründung zu PS 2.2.3 und 
2.2.4 wird wie folgt geändert: „Die Verflechtungsbereiche der Klein- und Unterzentren (Nahbe-
reiche) werden im Regionalplan gem. Landesplanungsgesetz nicht verbindlich ausgewiesen (s. 
auch Begründung zu PS 2.5.8 bis 2.5.11 LEP 2002). Die nachfolgende Abgrenzung der Ver-
flechtungsbereiche (Nahbereiche) gem. PS 2.5.6 LEP stellt jedoch ein hilfreiches Werkzeug für 
Analysezwecke sowie für die Anwendung des Zentrale-Orte-Konzepts dar.“ 

Anlage 2



 2 

4 Entwicklungsachsen (Kap. 2.3) 

Anregung: Das Thema Siedlungsentwicklung in Entwicklungsachsen ist in PS 2.3.0 zu wenig 
berücksichtigt. Eine Wiederaufnahme des ehemaligen PS 2.3.0 (2) (erster Anhörungsentwurf) 
sollte geprüft werden. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird teilweise berücksichtigt, die Begründung zu PS 
2.3.0 wird wie folgt geändert: „Die Entwicklungsachsen dienen einer ausgewogenen Raument-
wicklung. Die geordnete und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung im Verdichtungsraum 
und der Randzone um den Verdichtungsraum gem. PS 2.1.1 (4) und PS 2.1.2 (3) gilt auch und 
insbesondere entlang der Entwicklungsachsen in diesen Raumkategorien (s. auch PS 2.6.4.1 
LEP). An den Entwicklungsachsen des Ländlichen Raums wird durch die Konzentration der 
Siedlungsentwicklung in den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen gem. PS 2.2.0 (3) 
und PS 2.4.0 (1) die dezentrale Siedlungsstruktur gefestigt. Zwischen den Entwicklungsachsen 
werden über die Festlegungen der regionalen Freiraumstruktur ökologisch wertvolle und zur Er-
holung dienende Flächen vor weiterer Bebauung geschützt (s. Kap. 3 und PS 2.6.4 LEP). 

 

Anregung: Die Fortführung grenzüberschreitender Entwicklungsachsen in Nachbarregionen 
gem. PS 2.3.0 (3) sollte im Hinblick auf die fehlende Regelungskompetenz in diesen Räumen 
überprüft werden. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Plansatz richtet 
sich an benachbarte Regionalverbände, die im Sinne einer abgestimmten Raumentwicklung die 
Entwicklungsachsen auch jenseits der Regionsgrenze weiterführen sollen. Auf die Sonderrege-
lung in Bayern wird in der Begründung hingewiesen. 

5 Siedlungsentwicklung (Kap. 2.4) 

Anregung: Der zweite Anhörungsentwurf lässt erkennen, dass im Vergleich zum ersten Planent-
wurf zahlreiche Plansätze ergänzt bzw. durch eine Zielfestlegung geschärft wurden, „die eine 
aktivere Siedlungssteuerung sowie eine stärkere Berücksichtigung des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden erkennen lassen.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Anregung: Im neuen PS 2.4.0 G (4) wird u.a. geregelt, dass Überlastungen und ein ungeglie-
dertes bandartiges und flächenhaft aufgreifendes Siedlungswachstum vermieden werden sol-
len. In der Begründung sollte ein Bezug zur identischen Formulierung im Landesentwicklungs-
plan hergestellt werden. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt, die Begründung zu PS 2.4.0 wird 
wie folgt geändert: „Ein bandartiges oder flächenhaft ausgreifendes Siedlungswachstum soll 
vermieden werden (s. auch PS 2.2.3.2 LEP).“ 

 

Anregung: Das MLW empfiehlt eine inhaltliche Neugliederung und grundsätzliche Überarbei-
tung der Begründung des PS 2.4.1, insbesondere hinsichtlich der Erläuterung der zugrunde ge-
legten Bevölkerungsprognosewerte sowie der Herleitung und Notwendigkeit der regionsspezifi-
schen Zuschläge zum Wohnbauflächenbedarf. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt (bereits erfolgt, s. Sitzungsunterla-
gen). 
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Anregung: Im Hinblick auf eine schlüssige Begründung der Zuschläge zum Wohnbauflächenbe-
darf für Siedlungsbereiche und für Wohnungsbauschwerpunkte sollte ergänzt werden, dass die 
Wohnungsbauschwerpunkte überwiegend in Ober- und Mittelzentren verortet sind.  
Zudem sind die Zuschläge ohne prognostizierte Wanderungsgewinne konkreter zu begründen. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt (bereits erfolgt, s. Sitzungsunterla-
gen). 

 

Anregung: In der Begründung zu PS 2.4.1 sollte „verstärkt der Begriff Mindestbruttowohndichte 
verwendet werden, um zu verdeutlichen, dass es sich um einen Mindeststandard handelt, der 
auch noch oben hin übertroffen werden kann. Oftmals wird pauschal nur von „Bruttowohndich-
ten“ gesprochen (z.B. B 26).“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt, die Begründung im Hinblick auf 
eine einheitliche Begrifflichkeit geändert. 

 

Anregung: „Das MLW geht davon aus, dass bzgl. der Aktivierbarkeit von Flächenpotenzialen 
die Darlegungen der jeweiligen Gemeinde maßgeblich sein werden und nicht die pauschale An-
nahme von 50%, die für die regionale Bedarfsermittlung (vgl. S. B 27, 28) herangezogen 
wurde.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Der Abzug von 50 % der 
ermittelten Flächenpotenziale gilt tatsächlich nur für die regionale Bedarfsermittlung. Zur Präzi-
sierung der Vorgehensweise bei der regionalen Bedarfsermittlung wird die Begründung zu PS 
2.4.1 geändert (bereits erfolgt, s. Sitzungsunterlagen). 
 

Anregung: Die Aussagegehalt und Folgewirkung des Orientierungswertes in PS 2.4.1 G (1) und 
damit des Grundsatzes der Raumordnung ist nicht erkennbar. Der Plansatz suggeriert "das Di-
mensionieren von ergänzenden kommunalen Wohnbauflächen – in Summe mit den Schwer-
punkten für Wohnungsbau – bis zu einer Höhe von 1.000 ha. Eine dementsprechende Berück-
sichtigung des Orientierungswertes in der kommunalen Abwägung würde jedoch rechtliche Fra-
gen und Probleme nach sich ziehen" (…) „Zum anderen könnte es zu Abwägungsfehlern kom-
men, wenn eine Kommune unter Berufung auf den Orientierungswert Wohnbauflächen in einem 
bestimmten Umfang ausweisen will. Eine Verschiebung der Aussage des Grundsatzes in 2.4.1 
G (1) in den Begründungsteil – wie schon vom RP Tübingen vorgeschlagen – erscheint deshalb 
sachgerecht. 

Das gleiche gilt für den vergleichbaren Grundsatz mit Orientierungswert für den Gewerbeflä-
chenbedarf in PS 2.4.1 G (7). Auch diese Aussage sollte in den Begründungsteil verschoben 
werden.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Die in den PS 2.4.1 (1) 
und (7) genannten Orientierungswerte legen den Rahmen fest für das Zusammenspiel von regi-
onaler und kommunaler Planung in den Bereichen Wohnen und Industrie / Gewerbe. Sie haben 
konkrete Konsequenzen für die Summe der neben den regional festgelegten Vorranggebieten 
verbleibenden kommunalen Flächenbedarfe. Die Bedeutung für die Bauleitplanung wird in den 
nachfolgenden Plansätzen und der Begründung zu PS 2.4 - 2.6 weiter ausgeführt.  

Darüber hinaus wird durch die Plansätze festgelegt, dass es sich lediglich um prognostizierte 
Orientierungswerte handelt, die unter Berücksichtigung der realen Entwicklung während der 
Laufzeit des Regionalplans der Abwägung unterliegen. 
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Auch wenn die Plansätze im Hinblick auf die Bedeutung für die nachgelagerte Planungsebene 
nicht zwingend sind, tragen sie aus Sicht der Verbandsverwaltung zur Verständlichkeit der 
nachfolgenden Plansätze sowie des Planungskonzepts und des Regionalplans insgesamt bei. 

Um eine Fehlinterpretation zu vermeiden, wird die Begründung zu PS 2.4.1 wie folgt ergänzt: 

 „Da bei der Ermittlung des regionalen Bedarfs auf der einen Seite und der kommunalen Be-
darfe auf der anderen Seite – wie oben beschrieben – unterschiedliche methodische Randbe-
dingungen angewandt werden, ist eine direkte Ableitung des Wohnbauflächenbedarfs einzelner 
Gemeinden oder Verwaltungsräume aus dem regionalen Bedarf (1.000 ha), z.B. anhand der 
Bevölkerungsanteile, nicht zulässig. Stattdessen soll die Berechnung der kommunalen Bedarfe 
gemäß der PS 2.4.1 (2) bis PS 2.4.1 (6), unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Verfah-
rens bestehenden Rahmenbedingungen (z.B. aktuelle Bevölkerungsprognose), erfolgen.“ 

(…) 

 „Die Berechnung der Wohnbauflächenbedarfe im Rahmen der Flächennutzungsplanung soll 
somit anhand folgender Faktoren erfolgen: Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Lan-
desamts (Hauptvariante), Belegungsdichterückgang gemäß Hinweispapier, tatsächliche Bevöl-
kerungsentwicklung seit Beginn der Bevölkerungsvorausrechnung, Zuschläge für Siedlungsbe-
reiche und Wohnungsbauschwerpunkte (s.o.), keine Berücksichtigung von Wanderungseffekten 
bei Gemeinden mit Beschränkung auf Eigenentwicklung (s.o.), regionsspezifische Mindest-Brut-
towohndichtewerte (s.o.), darüber hinausgehende örtliche Besonderheiten (s.o.).“ 

(…) 

„Da es sich bei der Ermittlung des regionalen Gewerbeflächenbedarfs um eine übergeordnete 
Analyse auf Kreisebene handelt, ist eine direkte Ableitung des Gewerbeflächenbedarfs einzel-
ner Gemeinden oder Verwaltungsräume aus dem regionalen Bedarf (1.200 ha), z.B. anhand 
der Beschäftigtenanteile, nicht zulässig. Stattdessen sind die über die im Regionalplan festge-
legten Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe hinausgehenden Bedarfe von den Kommunen 
im Rahmen der Bauleitplanung zum Zeitpunkt des Verfahrens nachzuweisen.“ 

  
Anregung: Die in der Begründung zu PS 2.4.1 genannte Ausweisung von ergänzenden kommu-
nalen Wohnbau- und Gewerbeflächen erscheint vor dem Hintergrund der ermittelten Flächen-
potenziale widersprüchlich. 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt, die Begründung zu PS 2.4.1, PS 
2.5.0 und 2.5.1 sowie PS 2.6.0 und 2.6.1 wie folgt geändert: 

 „Der darüber hinausgehende Bedarf (ca. zwei Drittel) ist über Flächen im Rahmen der kommu-
nalen Bauleitplanung – unter Berücksichtigung der bestehenden Potenziale (s.u.) – (…) zu si-
chern. Bei der Dimensionierung der regionalbedeutsamen Wohnungsbauschwerpunkte wurden 
ebenfalls die bestehenden bauplanungsrechtlich gesicherten Potenzialflächen berücksichtigt.“ 

(…) 

„Darüber hinaus sind im Rahmen der Flächennutzungsplanung unter Berücksichtigung von PS 
2.5.0 (3) unbebaute bauplanungsrechtlich bereits gesicherte Flächen, einschließlich der Anteile 
der regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus, die als kommunale Festlegungen 
in den Flächennutzungsplan übernommen werden (s. Begründung zu PS 2.5.0 und 2.5.1) sowie 
aktivierbare Flächenpotenziale im Innenbereich vom ermittelten Wohnbauflächenbedarf abzu-
ziehen.“ 

(…) 
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„Der konkrete Flächenbedarf, insbesondere der zusätzliche kommunale Bedarf, ist regelmäßig 
im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nachzuweisen. Unbebaute bauplanungsrechtlich 
bereits gesicherte Flächen, einschließlich der Anteile der regionalbedeutsamen Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe, die als kommunale Festlegungen in den Flächennutzungsplan über-
nommen wurden (s. Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1) sowie aktivierbare Flächenpotenziale 
im Innenbereich sind dabei vom ermittelten Flächenbedarf abzuziehen.“ 

(…) 

„Vor der Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen im Außenbereich sind die unbebauten baupla-
nungsrechtlich bereits gesicherten Flächen, einschließlich der o.g. Anteile der regionalbedeut-
samen Schwerpunkte des Wohnungsbaus, die als kommunale Festlegungen in den Flächen-
nutzungsplan übernommen werden sowie aktivierbare Flächenpotenziale im Innenbereich zu 
nutzen.“ 

(…) 

„Vor der Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen im Außenbereich sind die unbebauten baupla-
nungsrechtlich bereits gesicherten Flächen, einschließlich der o.g. Anteile der regionalbedeut-
samen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe, die als kommunale Festlegungen in den Flä-
chennutzungsplan übernommen werden sowie aktivierbare Flächenpotenziale im Innenbereich 
zu nutzen.“ 

6 Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (Kap. 2.6) 

Anregung: Das Zielabweichungsverfahren (ZAV) bzgl. der vier nicht an den Siedlungsbestand 
angebundener Standorte „ist nach derzeitigem Kenntnistand des MLW noch nicht abgeschlos-
sen. Die abschließende Verbindlicherklärung dieser vier Schwerpunkte durch die oberste 
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde kann nur erfolgen, sofern das ZAV positiv be-
schieden wird. Andernfalls behält sich das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen eine 
Herausnahme einzelner Gebiete von der Verbindlicherklärung vor.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

7 Schwerpunkte für Einzelhandelsgroßprojekte (Kap. 2.7) 

Anregung: „Im zweiten Anhörungsentwurf wurden die Schraffuren der in der Raumnutzungs-
karte festgelegten VRG für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte sowie die VBG für 
nicht-zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte intensiviert. Es ist jedoch nicht klar, ob alle im 
regionalen Einzelhandelsgutachten (s. zweckdienliche Unterlagen) aufgeführten Standorte Ein-
gang in den Regionalplanentwurf gefunden haben. Die übrigen Vorrang- und Vorbehaltsfestle-
gungen im Regionalplan (z.B. Wohnungsbauschwerpunkte, Schwerpunkte für Industrie und Ge-
werbe, Standorte zum Abbau bzw. der Sicherung oberflächennaher Rohstoffe etc.) wurden ne-
ben der zeichnerischen Festlegung in der Raumnutzungskarte zumindest auch tabellarisch im 
textlichen Teil des Planentwurfs aufgeführt. Dies ist bei den Einzelhandelsstandorten nicht der 
Fall. Im Sinne einer konsistenten Planung sollte geprüft werden, ob nicht auch in den Kapiteln 
2.7.1 und 2.7.2 entsprechenden Tabellen ergänzt werden können.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Auf Grund von kommu-
nalen Entwicklungen (z.B. veränderte Ansiedlungsabsichten von Unternehmen), die zwischen 
der Veröffentlichung des regionalen Einzelhandelsgutachten und des ersten Anhörungsentwur-
fes stattfanden, haben nicht alle im regionalen Einzelhandelsgutachten aufgeführte Standorte 
Eingang in den Regionalplanentwurf gefunden. Um eine Verbesserung der Lesbarkeit der 
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Raumnutzungskarte zu erreichen, wurden die für die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete gewähl-
ten Schraffuren nochmals geändert. Bei der Anregung, die Abgrenzungen der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete in der Begründung zusätzlich zu beschreiben, sehen wir jedoch das Prob-
lem, durch eine genaue Beschreibung in eine parzellenscharfe Abgrenzung zu kommen, die der 
Maßstabsebene des Regionalplans nicht entspricht. Bei der räumlichen Festlegung der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete handelt es sich um im regionalen Maßstab generalisierte, gebiets-
scharfe Abgrenzungen, die auf der kommunalen Planungsebene parzellenscharf konkretisiert 
werden können. 

8 Strukturkarte  

Anregung: Der Maßstab der Strukturkarte ist den Vorgaben der VwV Regionalpläne 
(1: 200.000) anzupassen.  

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird berücksichtigt (noch nicht erfolgt). 

9 Sonstiges 

Anregung: „Gem. § 7 Abs. 2 S. 1 ROG sind bei der Aufstellung der Raumordnungspläne die öf-
fentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und 
von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen. 
Die Abwägung besteht regelmäßig aus drei verschiedenen Verfahrensschritten: Der Zusam-
menstellung des beachtlichen Abwägungsmaterials, seiner Bewertung und der abschließenden 
Abwägung im engeren Sinne, dem Ausgleich der verschiedenen beachtlichen Belange unterei-
nander.“ 
(…) 
„Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen empfiehlt dem Regionalverband vor die-
sem Hintergrund eindringlich, die Abwägung im Sinne einer klassischen Synopse vorzuneh-
men, die alle eingegangen Stellungnahmen und Belange aufnimmt und bewertet.“ 

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die in der Stellung-
nahme des MLW beschriebenen drei Verfahrensschritte werden bei der Abwägungen wie folgt 
umgesetzt (betrifft Gesamtheit der Anregungen): 

(1) Zusammenstellung des beachtlichen Abwägungsmaterials: 
Alle eingegangenen Stellungnahmen wurden allen Gremiumsmitgliedern vorgelegt. Eine Sy-
nopse der Behandlung der Anregungen wurde erstellt und ebenfalls allen Gremiumsmitgliedern 
vorgelegt. 

(2) Bewertung des beachtlichen Abwägungsmaterials: 
Die Bewertung erfolgt im Rahmen der Gremiensitzungen unter Berücksichtigung der Sitzungs-
vorlagen, der Vorträge / Präsentationen und des in Punkt (1) genannten Abwägungsmaterials. 
Die Gremiumsmitglieder haben die Möglichkeit weitere, über die Synopse hinausgehende, Be-
lange der Originalstellungnahmen einzubringen. 

(3) Abschließende Abwägung im engeren Sinne, dem Ausgleich der verschiedenen beachtli-
chen Belange untereinander: 
Die abschließende Abwägung erfolgt durch die aus den Punkten (1) und (2) resultierenden Gre-
mienbeschlüsse. Das Ergebnis der Abwägung ist dem Regionalplan-Fortschreibungsentwurf zu 
entnehmen, der die Grundlage für den Satzungsbeschluss bildet. 
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Anregung: Das MLW als oberste Denkmalschutzbehörde tritt der Stellungnahme des Landes-
amtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart vom 25. Februar 2021 zur Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben bei.  

Behandlung der Anregung: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme des 
Landesdenkmalamts ist bereits in der Synopse der Behandlung der Anregungen als Teil der Sit-
zungsunterlagen enthalten. Auf die ergänzende Stellungnahme des Landesdenkmalamts vom 
22. März 2021 wird hingewiesen. 

 

Die in dieser Tischvorlage beschriebenen Änderungen ersetzen ggf. anderslautende Formulie-
rungen zu den jeweiligen Sachverhalten in den Sitzungsunterlagen. Auf die Darstellung weiterer 
Anregungen des MLW, die sinngemäß bereits in der Synopse der Behandlung der Anregungen 
enthalten sind, wurde verzichtet. 
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